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Vorbemerkung: Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein zusammenhängendes Wohngrundstück, 
welches sich über mehrere Flurstücke erstreckt (vgl. nachfolgende Abbildung).  
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Da das Bewertungsobjekt aus 3 Grundstücken (Flurstücke 983, 982 und 986/3) besteht, die in zwei 
unterschiedlichen Grundbüchern und unter separater lfd. Nummer im Grundbuch gebucht sind, ist gemäß  
§ 63 Abs. 1 ZVG eine getrennte Bewertung erforderlich, es erfolgt daher eine Aufteilung und Bewertung von  
3 Teilgrundstücken (unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Besonderheiten: Überbauungen, Zuwegung).  
 

 
Objekt: 

3 Grundstücke - 1. Flurstück 983, mit einem Einfamilienwohnhaus (Typ EW 65 B) 
bebautes und tlw. überbautes Grundstück;  
2. Flurstück 982, mit einem Garagen- und Werkstattgebäude bebautes und tlw. 
überbautes Grundstück; 3. Flurstück 986/3, als Zuwegung genutztes Grundstück,  
alle gelegen in 02689 Sohland a.d. Spree OT Taubenheim, Böhmische Straße 22 
 

 

Verkehrswert: 
 

1. Flurst. 983        185.000,00 €  
2. Flurst. 982          11.800,00 € 
3. Flurst. 986/3            860,00 € 

 

Wertermittlungsstichtag: 
 

09.12.2025 

 

Lage: 
 

Das Bewertungsgrundstück befindet sich im südlichen Bereich des Ortsteils 
Taubenheim und östlich von Sohland. Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger 
Entfernung; Schulen und Ärzte überwiegend in Sohland; öffentliche Verkehrsmittel 
(Bushaltestelle) in fußläufiger Entfernung; Verwaltung (Gemeindeverwaltung 
Sohland) ca. 5,4 km entfernt; gute Wohnlage. 
 

 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Taubenheim/Spree,  
Flurstück 983 (210 m²), Flurstück 986/3 (90 m²), Flurstück 982 (210 m²) 

 

Baujahr: 
 

Wohnhaus:               ca. 1990 (Jahr der Bezugsfertigkeit) 
Nebengebäude:       ca. 1990 (wie Wohnhaus) 
Hobbywerkstatt:       ca. 2015 

 

Flächen: 
 

Wohnhaus:           Bruttogrundfläche rd. 285 m³ / Wohnfläche EG/DG: rd. 119 m² 
     ELW KG:                                                          Wohnfläche:              rd.   35 m² 
Nebengebäude.:  Bruttogrundfläche rd. 99 m² (EG) / Nutzfläche:          rd.   85 m² 

 

Objektbeschreibung: 
 

Teilgrundstück 1: Das Teilgrundstück 1 (Flurstück 983) mit einer Fläche von 210 m² 
liegt nicht direkt an einer öffentlichen Verkehrsfläche. Die Zuwegung erfolgt über die 
Flurstücke 984/1 (Fremdflurstück) sowie über das Flurstück 986/3 (Teilgrundstück 3). 
Gemäß Auskunft der Gemeindeverwaltung Sohland a.d. Spree ist diese Zuwegungs-
fläche jedoch als öffentliche „Zufahrt Böhmische Straße 19a, 22, 23“ gewidmet, an 
dem Flurstück 984/1 besteht zusätzlich noch ein dingliches Wegerecht.  
 

Das Teilgrundstück ist mit einem ca. 1990 bezugsfertig gestellten 
Einfamilienwohnhaus vom Typ EW 65 B (DDR-Baureihe), welches tlw. modifiziert 
wurde (Eingangsbereich vergrößert, Einliegerwohnung im Kellergeschoss, etc.), 
bebaut.  
 

Im Zuge der Errichtung entstanden wechselseitige Überbauungen, zum einen von 
dem Wohnhaus auf das Flurstück 982 (Teilgrundstück 2) und zum anderen auf das 
Nachbarflurstück 988/2. 
 

Das eingeschossige, vollunterkellerte Wohnhaus mit einer Wohnfläche von ca. 119 
m² (inkl. anteiliger Terrasse) verfügt über ein ausgebautes Dachgeschoss. Weiterhin 
befindet sich im Kellergeschoss eine Einliegerwohnung (ca. 35 m²), welche von der 
West-Seite des Gebäudes zugänglich ist. Gemäß Auskunft im Ortstermin steht das 
Wohnhaus seit ca. 4-5 Jahren leer. 
 

Das Einfamilienwohnhaus wurde tlw. modernisiert, es erfolgte in den Jahren 2006 
und 2007 die Erneuerung der Dacheindeckung inkl. Installation einer Solarthermie, 
der Einbau isolierverglaster Holzfenster inkl. manueller Rollläden, der Einbau eines 
Öl-Festbrennstoff-Kombi-Kessels, die Teilmodernisierung der Bäder sowie tlw. 
Modernisierungen im Innenausbau (Böden, Wände, Decken).  
 

Das Wohnhaus befindet sich insgesamt in einem soliden Gesamtzustand, gleichwohl 
sind zur Herbeiführung einer wirtschaftlichen Folgenutzung Auffrischungsmoderni-
sierungen erforderlich, welche das Maß der üblichen Schönheitsreparaturen 
erheblich übersteigen. 
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Hierzu zählen Modernisierungen im Innenausbau (Wände, Decken, Fußböden), 
sowohl in der Hauptwohnung und insbesondere in der Einliegerwohnung, die 
(Teil)Erneuerung der Elektroinstallation, die Aufarbeitung der Holzfenster und die 
Instandsetzung der Außenanlagen.  
 

Auf Grund der Einfamilienhausnachfrage kann die Wohnhausnutzung auch zukünftig 
als gesichert angesehen werden. Gerade für die DDR-Massivhäuser, z.B. vom Typ 
EW 65, besteht eine gesteigerte Nachfrage, weil diese a) solide gebaut sind, b) über 
eine vernünftige Wohnfläche und Grundrisskonzeption verfügen und c) insbesondere 
auch für jüngere Familien auf Grund der etwas günstigeren Preise gegenüber Neu- 
und Nachwendebauten finanzierbar sind. 
 

Überbau: Das Wohnhaus (Teilgrundstück 1) ist auf das Flurstück 982 (Teilgrundstück 
2) sowie auf das Flurstück 988/2 (Nachbargrundstück) überbaut. Es besteht somit ein 
zweiseitiger Überbau, welcher auf Grund der erforderlichen 
Grundstückseinzelbewertung entsprechend berücksichtigt werden muss. 
 

Gesamtgrundstückssituation – zusätzlicher Wertabschlag: Das zu bewertende Ein-
familienhausgrundstück (Teilgrundstück 1) weist mit einer Fläche von lediglich 210 
m² eine außergewöhnlich geringe Größe auf. Es ist beidseitig auf Nachbargrundstü-
cke überbaut, sodass der Gebäudeumgriff und die nutzbaren Außenanlagen stark 
eingeschränkt sind. Die unmittelbare Nachbarbebauung und die Gesamtgrund-
stückssituation führen zu weiteren Zwangspunkten und Nutzungseinschränkungen, 
die sich wertmindernd auswirken können.  
 

Neben den Überbaubesonderheiten sind insbesondere die geringe 
Grundstücksgröße, die eingeschränkte Nutzbarkeit der Außenflächen sowie die 
erforderlichen Abstimmungen mit den Nachbarn mit einem zusätzlichen 
Wertabschlag zu berücksichtigen. Dieser zusätzliche Wertabschlag wird in freier 
Schätzung mit rd. 10 % des vorläufigen Verfahrenswerts bestimmt. 
 

Teilgrundstück 2: Das Teilgrundstück 2 (Flurstück 982) ist mit einem um 1990 er-
richteten Garagengebäude mit nachträglich angebauter Hobbywerkstatt (2015) be-
baut. Das Nebengebäude ist auf das Nachbarflurstück 988/2 sowie 986/5 und gering-
fügig 981/1 überbaut. Der Überbau auf Flurstück 988/2 stellt sich als einfache Holz-
konstruktion dar und kann daher problemlos zurückgebaut/entfernt werden, die übri-
gen Überbauten sind entsprechend zu berücksichtigen. 
 

Das Gebäude befindet sich in einem grundsoliden Zustand, zeitnah erforderliche 
Instandsetzungen im Hinblick auf die Nutzungsart des Gebäudes waren nicht 
ersichtlich. 
 

Eine sofortige Nutzung als Lager / Garage / Hobbywerkstatt, etc. ist möglich. Aller-
dings ist bei der Teilgrundstücksbetrachtung keine grundstückseigene Zufahrt vor-
handen, die Zuwegung und somit die Erschließung zu dem Teilgrundstück 2 ist nicht 
gesichert. Das Teilgrundstück 2 stellt sich demnach als Inselgrundstück dar, die 
Grundstücksqualität entspricht faktisch baureifem Land. 
 

Zuwegung: Das Bewertungsgrundstück liegt nicht unmittelbar an einer öffentlichen 
Verkehrsfläche, die Zuwegung erfolgt über das Flurstück 983 (Teilgrundstück 1). Für 
diese Inanspruchnahme besteht weder eine privat-rechtliche Sicherung (im 
Grundbuch eingetragenes Geh- und Fahrrecht) noch eine öffentlich-rechtliche, 
wirksame Vereinbarung (Erschließungsbaulast). Die Zuwegung kann nur über ein 
Notwegerecht nach § 917 BGB gesichert werden. Verweigert der Eigentümer der in 
Anspruch zu nehmenden Verkehrsfläche die Zustimmung der Notwegnutzung, ist der 
Notwegerechtsanspruch gerichtlich festzustellen und durchzusetzen.  
 

Grundsätzlich besteht dieser Anspruch, der auch als Notwegerecht im Grundbuch 
eingetragen werden kann. Der Eigentümer des durch den Notweg in Anspruch 
genommenen Grundstücks(anteil) ist durch eine Geldrente zu entschädigen.  
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Der Notweg dient nur zur Sicherung der ausgeübten / bestehenden Nutzung und 
bedingt keinen Anspruch auf eine Baugenehmigung. 
 

Durch das Fehlen einer gesicherten Erschließung (Zuwegung) besteht eine 
erhebliche Grundstückswertminderung an dem Bewertungsgrundstück, da i. S. d. 
Beleihungswertverordnung das Bewertungsobjekt nicht beleihbar ist. 
Grundvoraussetzung einer jeden Finanzierung ist unter anderem das Vorhandensein 
einer gesicherten Erschließung, die gerade im vorliegenden Fall am 
Wertermittlungsstichtag nicht gegeben ist. Dies führt zu einer enormen 
Einschränkung des Käuferkreises und damit zu erheblichen  
Verkaufserschwernissen, da letztendlich nur Kaufinteressenten in Frage kommen, 
die für den Erwerb und die notwendigen Modernisierungsinvestitionen keine 
Finanzierung benötigen. Dies entspricht eher nicht dem Regelfall. 
 

Des Weiteren bestehen im bauordnungsrechtlichen Sinn grundsätzlich zusätzliche 
Erschwernisse bzw. Einschränkungen bei (zukünftigen) Nutzungsänderungen bzw. 
Erweiterungen, da diesbezügliche Genehmigungen bei dem Fehlen einer gesicherten 
Erschließung (hier Zuwegung) nicht erteilt werden dürfen. Der Grundstücksmarkt 
reagiert wegen dieser erheblichen Verfügungsbeeinträchtigung mit Wertabschlägen, 
die in der Regel zwischen 10 – 30 % liegen. Im vorliegenden Bewertungsfall wird 
dieser Abschlag an dem vorläufigen Objektwert auf Grund der Empfehlung von 
Sprengnetter [2] und eigener Auswertungen unter Berücksichtigung einer etwaigen 
Notwegerente mit rd. 25 % bestimmt. 

 

Teilgrundstück 3: Das Teilgrundstück 3 (Flurstück 986/3) ist unbebaut und stellt sich 
als Teil der Zuwegung zum Teilgrundstück 1 dar. Gemäß vorliegendem Lageplan der 
Gemeindeverwaltung Sohland a.d. Spree ist dieses Flurstück Teil der öffentlich 
gewidmeten „Zufahrt Böhmische Straße 19a, 22, 23“. Demnach dient das 
Teilgrundstück 3 als Wegfläche im planungsrechtlichen Innenbereich und sichert die 
Erschließung zum Teilgrundstück 1. 
 

 


